
K u n d m a c h u n g 
 

 

Das Verzeichnis der Anteile am Pachtschilling für das Genossenschaftsjagdgebiet Bruderndorf / 

Münzbach liegt in der Zeit vom 08. Jänner 2026 bis 22. Jänner 2026 während der Amtsstunden 

im Gemeindeamt Langschlag zur öffentlichen Einsicht auf.  

Einsprüche gegen das Verzeichnis können schriftlich oder mündlich innerhalb von zwei Wochen 

ab dem Kundmachungsanschlag beim Jagdausschussobmann Karl Leopold Groiß, 3921 

Bruderndorf 13 eingebracht werden.  

Bagatellbeträge bis € 15,00 werden nicht überwiesen und können nur persönlich abgeholt 

werden.  

 
Langschlag, am 08. Jänner 2026   Der Jagdausschussobmann  
 
           Karl Leopold Groiß e.h. 
 

 
 

K u n d m a c h u n g 
 
 

Der Jagdpachtschilling für das Genossenschaftsjagdgebiet  Bruderndorf / Münzbach  wird am  

08. Februar 2026 in der Zeit von 13.30 bis 17.00 Uhr, im Feuerwehr- und Gemeinschaftshaus 

Bruderndorf ausbezahlt.  

An diesem Tage nicht behobener Jagdpacht kann innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf der 

Einsichtsfrist des Jagdpachtverzeichnisses , das ist bis zum 22. Juli 2026, beim 

Jagdausschussobmann, Herrn  Karl Leopold Groiß,  

3921 Bruderndorf 13, nach vorheriger telefonischer Terminabsprache, persönlich abgeholt 

werden. (Handynummer: 0664/ 41 511 25) 

Auf Wunsch kann die Auszahlung des  Jagdpachts nach Bekanntgabe der Bankverbindung und 

abzüglich der anfallenden Überweisungsspesen auch überwiesen werden.  

Bagatellbeträge bis € 15,00 müssen persönlich abgeholt werden. 

Nach Ablauf der Abholfrist müssen die Restbeträge folgendem, vom Jagdausschuss 

beschlossenen Verwendungszweck zugeführt werden: 

 

Ankauf von Sämereien für die Winterbegrünung im Jagdgebiet 
 
 

Langschlag, am 08. Jänner 2026    Der Jagdausschussobmann 
   

 
                Karl Leopold Groiß e.h.  
     


